
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/3/9 4Ob28/99t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1999

Norm

UWG §9a Abs1 Z1

Rechtssatz

Das Tatbestandselement der Unentgeltlichkeit, geht im Verhältnis zwischen dem Zeitungsunternehmen als Abgeber

der Hauptware Zeitung und seinen Kunden nicht durch die Notwendigkeit verloren, die Hauptware des Veranstalters

entgeltlich zu erwerben.

Entscheidungstexte

4 Ob 28/99t

Entscheidungstext OGH 09.03.1999 4 Ob 28/99t
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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